
Umsetzung des Konjunkturpaketes II im Kreis Gütersloh



• Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der 
Kommunen und Länder (Zukunftsinvestitionsgesetz)

Rechtsgrundlagen

• Gesetz zur Förderung zusätzlicher Investitionen in NRW 
(Entwurf)



Mittelumfang

Der Bund stellt für Zukunftsinvestitionen insgesamt

10,0 Mrd. €

bereit.

Förderquote von 75 %

25 % finanzieren die Länder und Kommunen, so dass 
insgesamt 

13,3 Mrd. €

für Investitionen eingesetzt werden sollen



Mittelumfang

Auf NRW entfällt ein Anteil von insgesamt         2,8 Mrd. €

Land und Kommunen finanzieren rd.                 700 Mio. €

Mittelverteilung in NRW:

Hochschulen                                                     464 Mio. €

Krankenhäuser                                                     170 Mio. €

Kommunen                                                        2,2 Mrd. €



Förderbereiche

Bildungsinfrastruktur Infrastruktur

65 % der Mittel 35 % der Mittel



Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur:

a) Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

b) Schulinfrastruktur (insbesondere energetische Sanierung)

c) Hochschulen (insbesondere energetische Sanierung)

e) Forschung

d) Kommunale oder gemeinnützige Einrichtungen der 
Weiterbildung (insbesondere energetische Sanierung)



Investitionsschwerpunkt Infrastruktur:

a) Krankenhäuser

b) Städtebau (ohne Abwasser und ÖPNV)

c) Ländliche Infrastruktur (ohne Abwasser und ÖPNV)

d) Kommunale Straßen (beschränkt auf Lärmschutz-
maßnahmen)

e) Informationstechnologie

f) Sonstige Infrastrukturmaßnahmen



Förderbedingungen

• Zusätzlichkeit

• Keine Doppelförderung

• Nachhaltigkeit



Förderzeitraum

Förderzeitraum: 2009 und 2010

In 2011 können Finanzhilfen nur für 
Investitionsvorhaben eingesetzt werden, die vor 
dem 31.12.2010 begonnen wurden und bei 
denen in 2011 ein selbständiger Abschnitt des 
Investitionsvorhabens abgeschlossen wird.



Vergabe

Zur Beschleunigung von Investitionen sind 
Vereinfachungen im Vergaberecht beschlossen worden:

Im Baubereich kann bis zu einer Wertgrenze von 1 Mio. €
eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt werden. Bis 
zu einer Wertgrenze von 100 T€ kann eine freihändige 
Vergabe erfolgen.

Im Liefer- und Dienstleistungsbereich kann bis zu der 
Wertgrenze von 100 T€ wahlweise eine freihändige 
Vergabe oder beschränkte Ausschreibung durchgeführt 
werden.



6,8 Mio. €0,9 Mio. €5,9 Mio. €Kreis Gütersloh

2,4 Mio. €0,7 Mio. €1,7 Mio. €Harsewinkel

3,0 Mio. €0,9 Mio. €2,1 Mio. €Rietberg

4,1 Mio. €0,9 Mio. €3,2 Mio. €Rheda-Wiedenbrück

8,6 Mio. €2,5 Mio. €6,1 Mio. €Stadt Gütersloh

Davon:

38,2 Mio. €10,2 Mio. €28,0 Mio. €

Kreis Gütersloh 
insgesamt

InsgesamtInfrastrukturBildung

Fördermittel Kreis Gütersloh



Fördermittel Kreis Gütersloh

1,4 Mio. €0,5 Mio. €0,9 Mio. €Halle

0,5 Mio. €0,3 Mio. €0,2 Mio. €Borgholzhausen

0,6 Mio. €0,3 Mio. €0,3 Mio. €Langenberg

1,0 Mio. €0,4 Mio. €0,6 Mio. €Werther

1,2 Mio. €0,5 Mio. €0,7 Mio. €Herzebrock-Clarholz

1,7 Mio. €0,5 Mio. €1,2 Mio. €Steinhagen

2,3 Mio. €0,6 Mio. €1,7 Mio. €Schloß Holte-St.

2,3 Mio. €0,6 Mio. €1,7 Mio. €Verl

2,3 Mio. €0,7 Mio. €1,6 Mio. €Versmold

InsgesamtInfrastrukturBildung



Erste Umsetzungsschritte beim Kreis Gütersloh

Motto Kreisverwaltung: 

„Notwendige Maßnahmen vorziehen, wünschenswerte 
Maßnahmen nicht zusätzlich.“

Dazu: 

Beschluss des Kreistages am 16.02.2009 über ein 
Maßnahmepaket in Höhe von 1,8 Mio. €.

In Vorbereitung: 

Beschluss des Kreisausschusses am 30.03.2009 über ein 
Maßnahmepaket in Höhe von 1,4 Mio. €.



Erste Umsetzungsschritte beim Kreis Gütersloh

Fenstersanierung

Beleuchtung Sporthalle

R-Mohn-BK

FenstersanierungCarl–Miele-BK

Sanierung Lüftungsanlagen

Fenstersanierung Schwimmhalle

Michaelisschule

Dämmung Flachdächer

Fenstersanierung

Kreisgymnasium

Sanierung LüftungstechnikBK‘s in Wiedenbrück

Dämmung Fassade

Fenstersanierung

PAB Gesamtschule


